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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neuenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich Bau und Ordnung

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-34-BO-2015-138
Öffentlich
16.04.2015
Gerald Worbs 

Vergabe der Leistung für das Vorhaben: " Innenausbau Kiek In" in 
Neuenkirchen
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen Entscheidung

Sachverhalt:
Vergabe der Leistung für das Vorhaben: „Innenausbau Kiek In“ in Neuenkirchen

Mitwirkungsverbot: (bitte löschen, wenn nicht benötigt)

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist <<Mitglied des Gremiums>> von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Neuenkirchen beschließt den Auftrag zur Realisierung der 
Leistungen zum Innenausbau Kiek In Neuenkirchen an die Firma

Bautechnik Schlicht GmbH
Kieselweg 4
17036 Neubrandenburg

mit einer Angebotssumme von 2.878,56 € Brutto zu vergeben.

Zur Angebotsabgabe wurden drei Firmen aufgefordert. Zwei Firmen reichten ein Angebot 
ein:

- Fa. Bautechnik Schlicht GmbH                  = 2.878,56 €
- Fa. Reder GmbH                                        = 2.699,25 €

Die Firma Schlicht GmbH hat das wirtschaftlichste Angebot eingereicht und ist in der Lage, 
den Auftrag qualitätsgerecht und fristgemäß zu erfüllen.

Finanzielle Auswirkungen:
X Ja

Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

I. Gesamtkosten der Maßnahme :  2.878,56      €

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 0 €

Ergebnishaushalt 
Produkt: 28101
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Bezeichnung: nachträglicher Unterhaltungsaufwand
Sachkonto: 5231310

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 
Investitionsprojekt: 
Bezeichnung: 

Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung
X Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen  

außerplanmäßig aus den liquiden Mitteln der Gemeinde bereitgestellt werden 
(Ausführungen zur der Deckung sind der Begründung zu entnehmen).

III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:

Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
Gesamtkosten von                € beziehen sich auf die Jahre                
Folgekosten in Höhe von                €

Anlagen:


	Beschlussvorlage

